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Hygienekonzept  
TuS 1910 Becherbach e.V. 
 
 
 
Hygienebeauftragter:  Christian Selzer, Tel.: 015115277622 
 
 
 
Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln: 

• Der Schutz der Gesundheit steht über allem 
• Die behördlichen Vorgaben sind verbindlich und einzuhalten. 
• kein Betreten der Sportanlage mit den bekannten Symptomen (Husten, 

Fieber, Atemnot, Erkältungssymptome) 
• Handdesinfektion bei Betreten der Sportstätte 
• keine körperlichen Begrüßungsrituale 
• Betreten des Vereinsheim nur mit Mund-Nasenschutz 
• Flüssigseife und Einmalhandtücher stehen in den Toiletten zur Verfügung 
• Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten 
• den Anweisungen des Hygienebeauftragen und der Ordner ist Folge zu leisten 
• Personen, die nicht zur Einhaltung des Hygienekonzeptes bereit sind, 

wird der Zutritt zur Sportstätte verweigert bzw. werden von der 
Sportstätte verwiesen 

• die Kontaktdaten werden erfasst, Aufbewahrungsfrist 1 Monat 
• Warteschlangen und Gruppenbildung sind zu vermeiden 

 

Verkauf und Toiletten 

• Während des Spielbetriebes findet der Verkauf nur in der Grillhütte statt 
• die Toiletten befinden sich im Sportheim (Haupteingang) 
• beim Betreten des Sportheims sind die Hände zu desinfizieren und es ist ein 

Mund und Nasenschutz zu tragen. 
• die Toiletten sind von max. 2 Personen gleichzeitig zu nutzen 

 
 
 
 
  



Hygienekonzept	TuS	Becherbach	4.8.20	 Seite	2.	

Trainings- und Spielbetrieb: 

Zone 1: Spielfeld 

• Der Aufenthalt ist nur für Spieler, Trainer, Betreuer und Schiedsrichter 
gestattet 

• Alle Teilnehmer am Trainings-/ Spielbetrieb, ebenso die Gastmannschaften, 
sind jeweils namentlich mit Kontaktadresse zu erfassen. Umgang mit den 
Listen gemäß Corona Bestimmungen 

• Das Einhalten der technischen Zone von allen, auf dem Spielbericht 
eingetragenen Teamoffiziellen, ist zwingend notwendig 

• Die technische Zone befindet sich für den Gast auf der Seite des Sportheims 
auf Höhe des Tennisplatzes, für das Heimteam auf der gegenüberliegenden 
Seite 

• Auf zeitlich getrenntes Einlaufen ist zu achten 
• Kein gemeinsames Sammeln bzw. Aufstellen 
• Kein Hand-Shake 
• In der Halbzeit / Verlängerung verbleiben nach Möglichkeit alle im Freien 

 
Zone 2: Umkleidebereich 

• Der Aufenthalt in der Kabine ist nur Spielern, Trainern, Betreuern und dem 
Schiedsrichter gestattet, alle Personen müssen Mund- und Nasenschutz 
tragen 

• Der Aufenthalt in der Kabine ist max. 11 Spielern gestattet 
• Duschen ist mit 4 Personen gleichzeitig gestattet 
• Der Kabinengang wird durch die hintere Tür des Sportheims (siehe Lageplan) 

betreten und verlassen 
• In den Kabinen ist von Teambesprechungen Abstand zu nehmen 
• Das Mitbringen von eigenen, personalisierten Getränkeflaschen ist erforderlich 
• Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld 
• Kein Einlaufen, Abklatschen, gemeinsames Jubeln, o.ä. 
• Die Kabine ist nach jeder Nutzung zu Lüften 
• Kontaktflächen sind nach Verlassen der Kabine /Duschen mit bereit gestellten, 

viruziden Mittel zu desinfizieren 
• Anreisezeiten für Spieler: 

o Heimteam 1- 1,25 Stunden vor dem Spiel 
o Gästeteam 0,75- 1 Stunde vor dem Spiel 

 
Schiedsrichter: 

• Der Schiedsrichter meldet sich an der Grillhütte an und wird vom 
Schiedsrichterbetreuer empfangen 

• Der Schiedsrichter betritt den Kabinengang ebenfalls durch den hinteren 
Eingang 
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• Es ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen, sowie eine Händedesinfektion 
durchzuführen 

 

Zone 3: Zuschauerbereich 

• Dieser Bereich ist frei zugänglich 
• Das Sportgelände ist ausschließlich über die vorgesehenen Eingänge zu 

betreten. 
• Bei Spielbetrieb ist der Eintritt zu entrichten. 
• grundsätzlich gilt der Mindestabstand von 1,50 Meter 
• bei den Sitz- und Stehplatzgelegenheiten gilt eine maximale Anzahl von 10 

Personen im Rahmen der derzeit gültigen Corona-Verordnung 
 

Allgemeines 

• Alle Übungsleiter des TuS Becherbach werden vorab durch den 
Hygienebeauftragten geschult. 

• Der Gastverein und die Schiedsrichter erhalten das Hygienekonzept vorab.  
• Eine kurze Einweisung erfolgt am Spieltag durch den Hygienebeauftragten 

oder eine geschulte Person. 
 

Ergänzend gelten folgende Informationen: 

• Hygienekonzept für den Sport auf Außenanlagen (Stand: 30.07.2020) 
o https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-

Dateien/Corona/10._Bekaempfungsverordnung/2020_07_29_Hygienek
onzept_Sport_aussen.pdf  

• Hygienekonzept des SWFV für den Amateurfußball in RLP 
o https://www.swfv.de/sites/default/files/2020-07/Muster-

Hygienekonzept%20Corona%20Fußball%20in%20RLP%20Stand_170
720_0.pdf  

• Die zehn Leitplanken des DOSB 
o https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/LandingPage/Startseite/

Leitplanken/Zehn_DOSB-Leitplanken.pdf  
• Schutz- und Hygieneregeln des SWFV für Zuschauer und Spieler*innen 

o https://www.swfv.de/sites/default/files/2020-07/SWFV-Hygiene-
Plakat%20Zuschauer%20-%20final_1.png  

o https://www.swfv.de/sites/default/files/2020-07/SWFV-Hygiene-
Plakat%20Spieler_innen%20final_0.png  


